
383 de~ Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

I 

Regierungsvorlage 

I 

Bundesgesetz ,vom XXXXXXX, mit dem 
das! GlücksspieIgesetz geändert wird 

Der Ntionalrat hltbeschlossen: 

I l\rtikelI 
I 

Das Glücksspif<lgesetz, BGBI. Nr. 169/1962, 
zuletzt ghndert durc;:h BGBI. Nr. 646/1982, wird 
wie folgt Igeändert: . 

§ 27 AJs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) D~e Spielbankabgabe ist von den Jahresbrut­
tospielein~ahmen eirtes jeden Spielbankbetriebes 
gesondert, getrennt nach den J ahresbruttospielein­
nahmen a:us französischem Roulette, Baccarat und 
Baccarat bhemin de fer und den Jahresbruttospiel­
einnahme~ aus sonstigen in de~ Spielbank betriebe­
nen Glücksspielen zu berechnen. Jahresbruttospiel­
einnahme~ sind die :im Kalenderjahr dem Spiel­
bankbetri~b zugekommenen Spieleinsätze und die 
ih~ v:on.1 den Spielern. für die Überlassung von 
Splelemrtchtungen geleisteten Vergütungenabzüg­
lich der v110m Spielbankbetrieb ausgezahlten Spiel­
gewinne und jener Spieleinsätze, die in Form 
besonder~ gekennzei'1hneter, in Geld nicht einlös-

i 

barer und nur mit Genehmigung des Bundesmini­
sters für Finanzen von der Spielbankunternehmung 
ausgegebener Spielmarken (Propagandajetons) 
geleistet werden. 

(3) Die Spielbankabgabe beträgt: 
1. von den Jahresbruttospieleinnahmen aus fran­

zösischem Roulette, Baccarat und Baccarat 
chemin de fer: 
für die ersten 500000 S ......... 35 vH, 
für die weiteren 500 000 S ......... 40 vH, 
für die weiteren 500 000 S ......... 45 vH, 
für die weiteren 500 000 S ......... 50 vH, 
für die weiteren 1 000 000 S ......... 55 vH, 
für die weiteren 1 500 000 S ......... 60 vH, 
für die weiteren 2500000 S ., ....... 65 vH, 
für die weiteren 3 000 000 S ........ . 70 vH, 
für alle weiteren Beträge ............ 80 vH. 

2. von den Jahresbruttospieleinnahmen aus son­
stigen in der Spielbank betriebenen Glücks­
spielen 48 vH." 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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2 383 der Beilagen 

VORBLATT 

Problem: 

Gemäß § 27 Abs. 3 des Glücksspielgesetzes, BGB!. Nr. 169/1962, in der derzeitigen Fassung läuft der 
mit der Novelle BGB!. Nr.646/1982 zum Zwecke der Steigerung des Spielbankabgabenaufkommeris 
geschaffene Einheitstarif von 48 vH der Jahresbruttospieleinnahmen aus "sonstigen in den Spielbanken 
betriebenen Glücksspielen" (davon betroffen sind Black Jack und amerikanisches Roulette) mit 30. Juni 
1985 aus. Ab 1. Juli 1985 würde auch für die Jahresbruttospieleinnahmen aus diesen Spielen der in § 27 
Abs. 2 leg. cit. vorgesehene Staffeltarif bei der Besteuerung zur Anwendung kommen. Dadurch würden 
aber die durch die Novelle 1982 ermöglichten positiven Auswirkungen auf das Abgabenaufkommen 
gefährdet werden. 

Ziel: 

Ziel der Gesetzesinitiative ist es, den positiven Trend des steigendenAbgabenaufkommens zu verlän~ 
gern. 

Grundzüge der Problemlösung : 

Die befristete Regelung ist in eine unbefristete umzuwandeln. 

A1temativlösungen: 

Beim gegebenen Ziel keine. 

Kosten: 

Durch dieses Bundesgesetz entstehen dem Bund keine Mehrkosten. 
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383 der-Beilagen 3 

Erläuterungen 

1 

'1 
Nach 4er durch Bundesgesetz vom 16. Dezem-

ber 1982~ BGBI. Nr. 646, geschaffenen Rechtslage 
ist der Spielbankabgabetarif für die Jahresbrutto­
spieleinna'hmen aus ,,,sonstigen in der Spielbank 
betrieben~n Glücksspielen" (das sind derzeit Black 
J ack und I amerikanisqhes Roulette) als Einheitstarif 
mit 48 vljI festgesetz't(Angleichung an den Tarif 
für die Aliltomaten). Zweck dieser mit Novelle 1982 
eingefüh~en Regelurig war es, eine Steigerung des 
SpielbanMabgabeaufkommens zu erreichen. Den 
SpielbanKbetrieben sollte durch die neue Tarifge­
staltung tin Anreiz geboten werden, das Angebot 
an den genannten Spielen nachfrageorientiert zu 
erhöhen,! was zuvor mangels entsprechender 
Kostend~ckung unterblieben ist; Der Nachfrage­
überhangj nach den modernen Spielen Black J ack 
und amerikanisches Roulette versprach nach einer 
entsprec~enden Angebotssteigerung eine Erhöhung 
der Jahrdsbruttospieleinnahmen, die nicht nur die 
AbgabenJufkommensneutralität herstellen, sondern 
auch ein I erhe.bliches Ansteigen des Abgabenauf­
kommens beWirken würde. 

Um da~ Eintreffen dieser Auswirkungen zu prü­
fen, wurde die erwähnte Regelung in der Glücks­
spielgesetkesnovelle 1982 mit 30. Juni 1985 befri­
stet. Bei leinem Auslaufen der Frist käme der im 
§ 27 Abs. 2 des Glücksspielgesetzes normierte pro­
gressive iStaffeltarif mit einem Höchs~atz. von 
80 vH al:lch für Black Jack und amerIkamsches 
Roulette ~ur Anwendung. 

Bereits I nach dem bisher verstrichenen Beobach­
tungszeitraum ist festzustellen, daß die in die 
Novelle !gesetzten positiven Erwartungen edüllt 
wurden. \frotz Reduzierung des Abgabetarifs für 
die betroffenen Jahre~bruttospieleinnahmen könnte 
eine Steikerung des' Abgabenaufkommens erzielt 
werden. In den Monaten Jänner bis einschließlich 
Mai 1981 wurde g~genüber dem gleichen Z.eitraum 
1982 (repräsentatlv, da vor Geltungsbeglfln der 

I 

Novelle 1982 gelegen) eine Steigerung des Spiel­
bankabgabeaufkommens von 12,23 vH verzeichnet. 
Die Angebotsverbesserung bei Black Jack und ame­
rikanischem Roulette bewirkte auch eine erhebliche 
Vermehrung der Besucher aus dem Ausland, sodaß 
die Entwicklung auch in fremdenverkehrspoliti­
scher Hinsicht als edreulich bezeichlletwerden 
kann. 

Ein Auslaufen des reduzierten Steuersatzes für 
die genannten Spiele würde sich zwar beim Steuer­
aufkommen theoretisch in einer Steigerung von 
rund 50 Millionen Schilling p. a. auswirken, die 
Mehreinnahmen würden aber jedenfalls nicht nach­
haltig sein, da die Spielbankunternehmung das 
erweiterte Angebot aus Rentabilitätsgründen wie­
der zurücknehmen müßte. Dadurch würde auch 
ein Großteil der neueingestellten Mitarbeiter frei­
gesetzt werden. 

Bei der im Entwud vorgesehenen Änderung des 
Gesetzes, die den reduzierten Tarif von 48 vM 
unbefristet auf die genannten Spiele anwenden läßt, 
ist hingegen eine kontinuierlich steigende Abgaben­
leistung der Spielbankunternehmung -zu erwarten. 

- Die Durchführung dieser Änderung empfiehlt sich 
-bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt, weil der ver-
strichene Zeitraum einerSeits' zur Bestätigung der 
mit der Abgabenreduzierung verbundenen Erwar­
tungen schon ausreicht und damit andererseits den 
Spielbankbetrieben bereits jetzt verstärkt die Mög­
lichkeit zur Fortsetzung ihrer Angebotserweiterung 
gegeben werden kann. 

Kostenberechnung 

Durch dieses Bundesgesetz entstehen dem Bund 
keine Mehrkosten. Die unbefristete Reduktion des 
Steuersatzes wird voraussichtlich die Steigerung 
des Spielbankabgabeaufkommens durch das erwei­
terte Angebot prolongieren. 
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Gegenüberstellung 

Entwurf 

Bundesgesetz vom 00.00. 0000, mit dem das Glücksspielgesetz 
,geändert wird ~ 

Artikel I 

Das Glücksspielgesetz, BGBI. Nr. 169/1962, zuletzt geändert mit BGBI. 
Nr. 646/1982, wird wie folgt geändert: 

§ 27 Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) Die Spielbankabgabe ist von den Jahresbruttospieleinnahmen eines jeden 
Spielbankbetriebes gesondert, getrennt nach den Jahresbruttospieleinnahmen aus 
französischem Roulette, Baccarat und Baccarat chemin de fer und den Jahres­
bruttospieleinnahmen aus sonstigen in der Spielbank betriebenen Glücksspielen 
zu berechnen. Jahresbruttospieleinnahmen sind die im Kalenderjahr dem Spiel­
bankbetrieb zugekommenen Spieleinsätze und die ihm von den Spielern für die 
Überlassung von Spieleinrichtungen geleisteten Vergütungen abzüglich der vom 
Spielbankbetrieb ausgezahltenSpielgewinne und jener Spieleinsätze, die in Form 
besonders gekennzeichneter, in Geld nicht einlösbarer und nur mit Genehmi­
gung des Bundesministers für Finanzen von der Spielbankunternehmung ausge­
gebener Spielmarken (Propagandajetons) geleistet werden. 

Geltende Fassung 

Glücksspielgesetz, BGBI. 169/1962 

(2) Die Spielbankabgabe ist von den Jahresbruttospieleinnahmen eines jeden 
Spielbankbetriebes gesondert, getrennt nach den Jahresbruttospieleinnahmen aus 
französischem Roulette, Baccarat und Baccarat chemin de fer, den Jahresbrutto­
spieleinnahmen aus den Glücksspielautomaten und den Jahresbruttospieleinnah­
men aus sonstigen in der Spielbank betriebenen Glücksspielen, zu berechnen. 
Jahresbruttospieleinnahmen sind die im Kalenderjahr dem Spielbankbetrieb 
zugekommenen Spieleinsätze und die ihm von den Spielern für die Überlassung 
von Spieleinrichtungen geleisteten Vergütungen abzüglich der vom Spielbankbe­
trieb ausgezahlen Spielgewinne und jener Spieleinsätze, die in Form besonders 
gekennzeichneter, in Geld nicht einlösbarer und nur mit Genehmigung des Bun­
desministers für Finanzen von der Spielbankunternehmung ausgegebener 
Spielmarken (Propagandajetons) geleistet wetden. Die Spielbankabgabe von den 
]ahresbriJttospieleinnahmen aus französischem Roulette, Baccarat und Baccarat 
chemin de fer beträgt: 

fUr die ersten 500000 S ..................................... 35 vH, 
für die weiteren ,500000 S ......... , ............................ 40 vH, 
für die weiteren 500 000 S ..................................... 45 vH, 
für die weiteren 500 000 S ..................................... 50 vH, 
für die weiteren 1000 000 S ..................................... 55 vH, 
für die weiteren 1500 000 S ..................................... 60 vH, 
für die weiteren 2 500 000 S ..................................... 65 vH, 

, für die weiteren 3 000 000 S ..................................... 70 vH, 
für alle weiteren Beträge .'0< •••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••• 80 vH. 
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Entwurf Geltende Fassung 

(3) Die Spielbankabgabe beträgt: (3) Die Spielbankabgabe von den Jahresbruttospieleinnahmen aus den Glücks-
-----------cl. vOß-den~Jahresbrutt~spieleinnahmen-aus-f.ranzösischem-Roulette,-Baccarat-spielautomate~beträgL48~v:H._Oie~SpielbankabgabL"on~&eJLJahre_sbruttospiel- ~~ _______ _ 

und Baccarat chemin de fer: einnahmen aus sonstigen in: den Spielbanken betriebenen Glücksspielen beträgt 
für die ersten 500 000 S ................................. 35 vH, bis 30. Juni 1985 48 vH; ab 1. Juli 1985 gilt auch für diese Jahresbruttospielein-
für die weiteren 500000 S ................................. 40 vH, nahmen ,der Tarif des Abs. 2. 
für die weiteren- 500 000 S ...... " ......................... 45vH, ' ' 

- für die weiteren 500 ööQ 5 . :-.-: .. -. ~ -... : ....... , . :.- ... " : .. -. -.50vH;-
für die weiteren 1 000000 S ................................. 55 vH, 
für die weiteren 1 500 000 S ................................. 60 vH, 
für die weiteren 2 500 000 S ................................. 65 vH, 
für die weiteren 3 000 000 S ................................. 70 vH, 
für alle weiteren Beträge .................................... 80 vH. 

2. von den Jahresbruttospieleinnahmen aus sonstigen in der Spielbank betrie­
benen Glücksspielen 48 vH." 
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